
 

An die 

Fachabteilung 13 A 

im Amte 

per E-Mail: fa13a@stmk.gv.at 

Cc an: begutachtung@stmk.gv.at 

 

Ggst.:  Verordnungsentwurf Regionalprogramm 

Graz – Bad Radkersburg; 

Begutachtung; Stellungnahme. 

Lang, 14. Mai 2012 

Um jedes Missverständnis zu vermeiden, möchten wir bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das 

Bestreben eines weitgehenden Schutzes der bestehenden Trinkwasservorkommen auf der Grundlage der 

Landes-, Bundes- und verfassungsrechtlichen Normen sowie nach Maßgabe der wissenschaftlich begründeten 

Notwendigkeit im Sinne einer regionalen Verwendung der bestehenden natürlichen Ressourcen unterstützt 

wird. 

Festzuhalten ist jedoch, dass die Ausweitung des Maßnahmengebietes wie im Entwurf der FA 13A geplant - es 

kommt zur Einbeziehung der westlich der Landesstraße L 602 zwischen Stangersdorf und Tillmitsch gelegenen 

Grundstücke - aufgrund der dort vorherrschenden Grundwasserströmungsverhältnisse (siehe Beilage 2) zu 

keiner Verbesserung der Verhältnisse im zu schützenden Grundwasserkörper führt. Dies da es im 

angesprochenen Bereich zu einer Drehung der Grundwasserströmrichtung kommt. Zum einen geht der Fluss 

westlich der Landesstaße L 602 in Richtung Laßnitz, zum anderen der Grundwasserstrom östlich der 

Landesstraße in Richtung Süden. Die in der geplanten Verordnung enthaltenen Vorhaben, das 

Maßnahmengebiet ausgehend von den bislang bestehenden Schongebieten bis zur östlichen Lassnitzgrenze 

auszuweiten, sodass die zahlreiche neue Grundstücke unserer Gemeinde im Maßnahmengebiet liegen, sind 

daher aus unserer Sicht völlig ungeeignet um eine Verbesserung oder Sicherung der Grundwasserqualität in 

den Grundwasserkörpern Grazerfeld, Leibnitzfeld und Unteres Murtal herbeizuführen. Diese Ansicht ist durch 

eine Vielzahl von Sachverständigengutachten (siehe Beilagen) belegt. Ein Neuausweisung dieser in unserer 

Gemeinde liegenden Grundstücke sehen wir als nicht nachvollziehbar an. 

Allgemein gilt noch anzuführen, dass im gesamten Leibnitzer Feld die für eine überregionale Wasserversorgung 

zur Verfügung stehenden Ressourcen bereits jetzt genutzt werden und zusätzliche großzügige 

Nutzungsmöglichkeiten, wie sie vor allem für die nächsten Jahrzehnte prognostizierte, stark positive 

Bevölkerungsentwicklung im gegenständlichen Gebiet erforderlich machen, nicht bestehen und somit die 

Erschließung alternativer Quellen (beispielsweise Hochquellen auf der Pack, Remschnigg oder glw.) notwendig 

sind. (siehe Beilage 3: Gutachten Fr. Dr. Ilse Entner; Seite 46, 2. Absatz) 

 

Für die Gemeinde Lang 
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Bürgermeister Joachim Schnabel     Vizebürgermeister Josef Gigerl 
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